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Entscheidung.
1. Nach der Vierten NotVO. vom 8. De¬

zember 1931 (RGBL I S. 699) Fünfter Teil,

Kap. IV Abschn. 1 §110 Abs. 1 ruhen Inva¬

lidenrenten, Ruhegeld und die sonstigen
Sozialversicherungsrenten neben Ruhe¬

gehalt oder Wartegeld nicht schon dann,
wenn diese auf einer Beschäftigung bei

einem der in den §§ 1234,1242 der RVO.,

§§11/17, des AVG. bezeichneten Arbeit¬

geber beruhen, sondern nur dann, wenn
diese Beschäftigung tatsächlich versiche¬

rungsfrei im Sinne dieser Vorschriften

war.

2. War die Beschäftigung, auf Grund

deren Ruhegehalt oder Wartegeld ge¬
währt wird, zum Teil versicherungsfrei
und zum Teil versicherungspflichtig, so

ruht vorbehaltlich der Vorschriften des

§ lO Abs. 3 aaO. grundsätzlich das Ruhe¬

geld ohne Einschränkung bis zur Höhe

des Ruhegelds ohne Rücksicht auf die

Dauer der versicherungsfreien oder ver¬

sicherungspflichtigen Beschäftigung.

Vierte NotVO. vom 8. Dezember 1031, Fünfter

Teil, Kap. IV Abschn. 1 § 10 Abs. 1 und 3; Ig I,
3. I!, 17 AVG.; Art. 1 § 1 der VO. zur Milde¬

rung von Härten in der Sozialversicherung und

in der Reichsv «i >orgung vom 18. Februar 1933.

E. des RVA. vom 20. Dezember 1933 Illa AV.

859132' (AN. 1934 S. IV 63 Nr. 4743. EuM.

Bd. 35 S. 382).

Nach der Vierten NotV*). vom S. Dezember

1931 (RGBl. I S. 099) Fünfter Teil Kap. IV

Abschn. 1 § 10 Abs. 1 ruht das Ruhegeld aus

der AngV., von anderen Fallen abgesehen,
neben Ruhegehalt aut Grund einer Beschäfti¬

gung nach §§ 11, 17 AVG. bis zur Höhe dieser

Bezüge. Die Voraussetzungen tüi das Ruhen

des kentenbezuges liegen unstreitig insoweit

vor, als Ruhegeld neben Ruhegehalt bezogen
wird. Es fragte sich aber, ob es sich bei dem

Ruhegehalt der Klägerin um ein „solches <iut

Grund einer Beschäftigung nach ^ Hr 17

AV( handelt, insbesondere ob die dem Ruh

gehalt zugrunde liegende Beschäftigung t

ichlich versicherungsfrei im Sinne der bezeich¬

neten Vorschritten gewesen sein muß. Die Be-

kl meint dies mit der Begründung, daß

in der Vorschrift nur von einer Beschäftige
nach &?} 11, 17 i. O ilechthin, nicht von

„versicherungs! i Beschaftigun die Rede

sei, daß der Hinweis auf die $$ 11 und 17

a. a. O. also lediglich die Bedeutung iner

näheren Kennzeichnung von Dienstverhältnissen

bei den in diesen Vorschriften aufgeführten
Arbeitgebern habe, nicht aber zum Ausdruck

bringe, dafi es sich um ein Ruhegehalt aus tat-

chlich versicherungsfreier Beschäftigung
handeln müsse. Dieser Auffassung konnte in¬

dessen nicht beigetreten werden. Zwar sind

Wortlaut und Fassung des $ 10 a.a.O. der

Vierten NotVO. und insbesondere der Abs, 3

daselbst, der von versicherungsfreier Beschäfti¬

gung spricht, und durch den Klammerzusatz

ausdrücklich auf Abs. 1 verweist, nicht unbe¬

dingt für die eine oder andere Auffassung
schlüssig. Daß der Gesetzgeber mit „Beschäf¬

tigung nach $$ 11, 17 des AVG." eine ver¬

sicherungsfreie Beschäftigung gemeint hat, ei-

giht sich aber jedenfalls zweifelsfrei aus Art. 1

$ 1 der VO. des Reichspräsidenten zur Milde¬

rung von Härten in der Sozialversicherung und

in der Reichsversorgung vom 18. Februar 1933

(RGBl. I S. 69). Denn dort ist bestimmt, daß

der ruhende Rententeil einen bestimmten Be¬

trag nicht übersteigen soll, wenn eine Rente

auf Grund der Vierten NotVO. unter anderem

neben Bezügen auf Grund versicherungs¬
freier Beschäftigung ruht. Beim Zusammen¬

treffen von Ruhegeld und Ruhegehalt ruht

hiernach ersteres grundsätzlich nur dann, wenn

die Beschäftigung, auf Grund deren das Ruhe¬

gehalt gewährt wird, tatsächlich versicherungs¬
frei gewesen ist. Es genügt hiernach also nicht,

dafi der nachmalige Ruhegeldempfänger bei

einem der in den §$ 11, 17 des AVG. bezeich¬

neten oder ihnen, wie im vorliegenden Falle

durch Bundesr itsbeschluS gleichgestellten
Arbeitgeber überhaupt beschäftigt war und ein

Ruhegehalt auf Grund dieser Beschäftigung be¬

zieht. Vielmehr muß die Gewährleistung der

Anwartschaften auf Ruhegehalt und Hinter¬

bliebenenfürsorge gemäß $ 11 a.a.O. durch

eine E. der zuständigen Verwaltungsbehörde

ausgesprochen und damit tatsächlich Ver-

Sicherungsfreiheit der Beschäftigen treten

sein.

Andererseits beschränkt die Vierte NotVO.

!>er das Ruhen der Rentenbezüg
jenigen Falle, in denen die Versicherungsfrei-
heit der Beschäftigung auf $S 11 oder 17 .

(>.

beruhte. Bestand Versicherung* it bei¬

spielsweise deshalb, weil der Entgelt des An¬

stellten in i 15es( hättigungsverhältnis
bei einem der in den §§ 11, 17 ¦ I ich-
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nt ten Arbeitgeber die nach § 3 a. a. O. maß¬

gebende Jah rbeitsverdienstgrenz über¬

tritt, so lag Versicherungspflicht nach § 1

a. O. nicht vor und konnte demgemäß Ver¬

sicherungsfreiheit nicht etwa durch eine nach¬

träglich hende Entscheidung nach § 11

a.a.O., daß die dort bezeichneten Anwart-

haften gewährleistet sin intreten.

Nach den vorhandenen Unterlagen hat die

Klägerin fraglos und unbcstritt« Ihm dem-

lben Arbeitgeber vom 1. Januar 1915 bis ein¬

schließlich März 1920 in versicherungspflich¬
tiger, anschließend daran bis zum 31. Dezember

1927 auf Grund der S] widerrufenen Ent-

hließung des Bayerischen Staatsministeriums

tür soziale Pfirsorge vom 4. August 1920, nach

welcher die «Anwartschaft d< Klägerin uf

Ruhegehl gewährleistet war, in versicherungs¬
freier Besdiäftigung gemäß § 9 des Versiche¬

rung für Angestellte und § 11 di

AV< .nden. Sie ist vom 1. Januar 1928

ab, wie jetzt auch die Bekla nnimmt, b

einschließlich Dezember 1931 wieder ver¬

sicherungspllicht ig beschäftigt gewesen. Bei

dieser Sachlage war grundsätzlich weiter dazu

Stellung zu nehmen, ob ein „Ruhegehalt auf

Grund einer versirherunirsfreien Beschäftigung
nach § 11 AVG.44 auch dann vorliegt, wenn,

wie hier, das Ruhegehalt teils auf versicherungs¬

pflichtiger, teils auf versicherungsfreier Be-

hättigun beruht; insbesondere war zu

prüfen, ob, wie die Klägerin meint, das Ruhe¬

geld nur teilweise zu ruhen habe, weil die Be¬

huftigungszeit vom 1. Januar 1928 bis zum

I )ezember 1931 versicherungspflichtig gewesen

t, oder ob entsprechend der Auffassung der

Spruchkammer, der Umstand, daß die Klägerin
zuletzt in rungsptlichtiger Beschäftigung
stand, das Ruhen nach ^ 10 Abs. 1 a.a.O. über¬

haupt ausschließt. Der Senat konnte keine der

beiden Au: fingen teilen. Der Autt issung der

Spruchkammer hon der reine Wortlaut
des $ 10 Abs. 1 a. a. ( >. der Vierten NotVO. und

der klare Inhalt der Akten entgegen. Denn d

Ruhegeld ruht nach dieser Vorschrift neben
einem Ruhegeld „aut Grund" einer Beschäfti¬

gung nach §§ 11, 17 AVG. Die Klägerin
ht och tatsachlich ein Ruhegehalt

uf Grund ein« Beschäftigung, die n-

falls vorn 1. April 1^20 bis zum 31. De-

ünber 1927 versicherungsfrei nach ^ 11
< >. war. Aber auch für die Auffassung der

K! rin findet sich in der Vierten N«aV< >.

kein utze. Gedacht ist bei der im § 10 Abs. 1

getroffenen Regelung offensichtlich nur an die-

n Falle, in denen d Anspruch aöf d

Ruhegehalt wenigstens dem Grunde nach aus¬

schließlich durch eine versicherungsfreie Be-

häftigung im Sinne der $$ 11, 17 AVG. er¬

dient ist. Die m r Versor*
acherungspllichtig'

und teils ier I mg

rer Dauer beruht, o !?

in V ruch be > bei Ein¬

tritt \ cherungsfreiheit erdient war und

dun Dien cherungsfn
Besch nur ein höhe Ruhei r-

vti wui hstzul

Ruhegehalt ausschließlich entwieder durch eine

versicherungspflichtige oder eine Versicherung
freie Dienstzeit erworben wurde und sich ins¬

besondere in letzterem Falle» eine versicherungs¬
pflichtige Beschäftigung bei demselben oder

einem anderen Arbeitgeber angeschlossen hat

und ähnliche Fälle sind in § 10 a.a.O. der

Vierten NotVO. überhaupt nicht geregelt. Der

Senat sah sich jedoch nicht in der Lage, die

NotVO. im Wege der Rechtsprechung für diese

Fülle zu ergänzen und hielt dies um so weniger
für zulässig, als der § 10 Abs. 1 Satz 1 d

Ruhen heim Zusammentreffen von Rentenbe¬

zügen mit Ruhegehältern bestimmter Art ohne

jede Einschränkung vorschreibt und ein teil¬

weises Ruhen des Ruhegeldes nach einem be¬

stimmten Verhältnis, etwa in dem teilweisen

Ruhen nach dem Verhältnis der freiwilligen zur

Gesamtbeitragsleistung, wie dies in Abs. 3 dem

10 a. <i. (>. vorgesehen ist, nicht zuläßt. Eine

einschränkende Auslegung des § 10 a. a. O. der

Vierten NotVO., der als Ganzes ein bewußter

starker Eingriff in die Ansprüche der Ver¬

sicherten zugunsten der bedrohten Sozialver¬

sicherung ist, wäre insbesondere auch nicht

ohne weiteres mit dem den § 10 a. a. O. beherr¬

schenden Grundgedanken zu vereinbaren, daß

nämlich Rentenbezüge neben Ruhegehalt oder

Wartegeld bis zur Höhe dieser Bezüge allge¬
mein ruhen sollen, weil eine anderweite aus-

l eichende Versorgung aus öffentlichen Mitteln

vorliegt, die nach der Auffassung des Gesetz-

bers eine Beschränkung der Rentenbezüge in

ewissem Umfange als tragbar erscheinen läßt.

Gegen eine Teilung des Ruhegehalts nach dem

Verhältnis der versicherungsfreien zu den ver¬

sicherungspflichtigen Dienstzeiten und dement¬

sprechend gegen ein teilweises Ruhen des Ruhe-

gehles spricht weiter die Erwägung, daß d

Ruhe^gehalt teils dem Grunde nach, teils wenig¬

stens nach seiner Höhe auf der Zahl der zurück¬

gelegten Dienstjahre beruht und eine einheit¬

liche Leistung darstellt, die als Ganzes beim

Eintritt d» den Versorgungsanspruch aus-

Id len Ereignisses gewährt wird.

Ibst wenn man in teil weises Ruhen des

Ruhegeldes als zulässig ansehen wollte, so wäre

nicht ohne weiteres ersichtlich, nach welchen

Grundsätzen und Maßstäben der >n dem

Ruhen a nommene I eil des Ruhegeldes
näher zu bestimmen ist. Denn die dem Ruhe*-

halt zugrunde liegende Beschäftigungszeit
mn sich in ganz verschiedener Weise zusam¬

mensetzen und es können die einzelnen B<

hättigungszeiten nach Lage de dies für den

Ruhegehaltsanspruch selbst und für die Höhe

des Ruhegehalts von ganz verschiedener oder

Oberhaupt nicht mehr von Bedeutung sein, wenn

z. B. durch eine langjährige Dienstzeit d

höchst zulassige* Ruh aalt erreicht ist und

sich eine weitere Dienstzeit anschließt.

Demnach ist d is Ruhegehalt der Klägerin vom

rischen Vei erban« zum

Feil rsicherungsfreier, zum Teil

rf versicherungspflichtiger Beschäftigung be¬

ruht. ^ einheitliche und unteilbare Leistung
zugrunde? zu legen und dementsprechend ist von

Beklagten zutreffend das Ruhegeld ch

Y. bis zur Höhe des Ruhegehalts zum Ruhen

cht \ t.

18



§ 31 RVO. Wenn trotz verspäteter Be¬

rufung das OVA. sachlich entschieden

und nur der Kläger Rekurs eingelegt hat,

muB auch das Rekursgericht sachlich ent¬

scheiden, weil sonst eine reformatio in

pejus vorliegen würde.

E. des Bayrischen LVA. vom 30. Januar 1933 —

A 638132.

Der Rekurs gegen das Urteil des OVA. wird

gemäß § 1713 Abs. 1 S. 1 RVO. als aussichts¬

los verworfen.

Der von der Rekursbeklagten vorgebrachte und

schon im Berufungsverfahren geltend gemachte
Einwand, daß die Berufung gegen den Bescheid

der BG. vom 18. Mai 1932 verspätet eingelegt
worden ist, ist entgegen der Annahme im ange¬

fochtenen Urteil des OVA. zutreffend, da die

von ihm gegen den ordnungsmäßig am 3. Juni

1932 zugestellten Bescheid eingelegte Berufung
eist am 5. Juli 1932, also nach Ablauf d»

Monatsfrist des § 128 RVO., in den Einlauf der

BG. gelangt ist und Wiedereinsetzungsgründe
i. S. des $ 131 RVO. weder behauptet noch ge¬

geben sind. Von der hiernach veranlaßten Auf¬

hebung des Urteils des OVA. ohne Eintritt in

die Saehwürdigung muß jedoch abgesehen
werden, da hierdurch eine Verschlechterung
der Reerhtslage des Rekursklägers begründet
würde, was prozessual unzulässig ist, nachdem

lediglich von ihm Rekurs eingelegt worden ist.

Allerdings kommt dieser Grundsatz, daß nicht

zum Nachteil des Rekursklägers entschieden

werden kann, nach der Rechtslehre nicht zur

Anwendung, wenn ein von Amts wegen zu

würdigender Mangel in den Prozeßvoraus¬

setzungen in Betracht kommt. Allein wenn auch

die Prüfung der Frage, ob ein Rechtsmittel ver¬

spätet eingelegt und damit die angefochtene*
Entscheidung rechtskräftig geworden ist, von

Amts wegen zu erfolgen hat, so handelt es sich

bei der Versäumung der Rechtsmittelfrist nicht

um einen Mangel in den Prozeßvoraussetzungen
in dem vorgedachten Sinn.

Bei der hiernach vorzunehmenden sachlichen

Würdigung d Rekurses ergibt sich jedoch,
daß die Anschauung des OVA., es sei eine

unfallsweise Entstehung eler jetzt vorhandenen

Beschwerden eles Rekursklägers abzulehnen,

elurch das Gutachten der chirur hen Univer¬

sitätsklinik M. und den übrigen Akteninhalt in

jeder Hinsicht gestützt ist.

Neue Gesichtspunkte, die zu einer anderen Be¬

urteilung führen könnten oder weitere Feststel¬

lungen veran! *n müßten, sind im Reku:

nicht vorgebracht.
Der Rekurs mußte deshalb manu der sach¬

lichen Voraussetzungen als tslos ver¬

worfen werden.

§128 ff. RVO. Die bestehende Unkenntnis

über das bei der Rechtsmitteleinlegung
zu beobachtende Verfahren stellt keinen

Grund für die Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand dar.

£. de* RVA. vom 23 Februar 1934 ~ IIa

1506 33'.

Die Ü on war als unzul s zu verw n.

I) Urteil des OVA. ist n Vertreter d»

Klägers ausweislich der Akten am 31. Januar

1933 zugestellt worden. Die Revision ist erst

mit dem Schreiben vom 2. März 1933, das am

folgenden Tage beim RVA. — also verspätet

(zu vgl. § 128 RVO.) — eingegangen ist, ein¬

gelegt worden. Zwar hat der Kläger in der

Meinung, daß die Revision nur durch einen

Rechtsanwalt eingelegt werden könne, bereits

m 11. Februar 1933 ein Zeugnis zur Erlangung
des Armenrechts beim Wohlfahrtsamt bean¬

tragt. In diesem Antrag ist jedoch nicht gleich¬

zeitig die Einle^gung der Revision selbst zu

sehen. Der Antrag ist nur die Vorbereitung für

das Rechtsmittel; dieses selbst erfordert einen

besonderen Willensakt (zu vgl. auch RVO. mit

Anmerkungen, heran n von Mitgl. d

RVA. Bd. I 2. Aufl. S. SS Anm. 6 zu § 128).

Gründe, die die Wiedereinsetzung eles Klägers
in den vorigen Stand wegen der Versäumung
eler Rechtsmittelfrist rechtfertigen könnten,

liegen nicht vor. Die bestehende Unkenntnis

über das bei der Rechtsmitteleinlegung zu be¬

obachtende Verfahren stellt insbesondere keinen

solchen Grund dar. Denn das RVA. hat stets

entschieden, daß Rechtsunkenntnis kein außer¬

halb des Willens des Berechtigten liegender
Umstand ist (zu vgl. auch EuM. Bd. 21 S. 381,
insbesondere 3S7). Eine durch Rechtsunkenntnis

eingetretene Behinderung, die Revisionsfrist ein¬

zuhalten, ist daher nicht als unabwendbarer

Zufall irn Sinne des § 131 RVO. anzusehen (zu

vgl. auch RVO. mit Anmerkungen, herausge¬

geben von Mitgl. des RVA. a. a. O. S. 91 Anm 3

zu § 131).

§§ 131,132 und 133 RVO. - Fristen.

Ist ein Beteiligter durch unabwendbare

Zufälle verhindert, eine gesetzliche Ver¬

fahrensfrist einzuhalten, so wird ihm

auf Antrag die Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand erteilt.

E. des R VA. vom 25. November 1933 IIa 2970/
337.

Das ani chtene Urteil ist dem Bevollmäch-

tigten der Klägerin Seh. laut Auskunft des

Postamts 1 in Berlin-Sch. am IS. April 1933 zu¬

gestellt worden. Die Revisionsschrift datiert

vom 23. Mai 1933 und ist am gleichen Tage bei

dem RVA. eingegangen« Die für elie Einlegung
des Rechtsmittels bestimmte Frist von einem

Monat seit der Zustellung der angefochtinen
E. ($ 128 der RVO.) ist also nicht gewahrt. Das

Vorbringen der Klägerin, daß sie durch einen

für sie unabwendbaren Zufall im Sinne des

1 JI der RVO., nämlich durch einen Organi¬
sationswechsel innerhalb de on ihr mit eler

Einlegung der Revision beauftragten Zentrai-

der Arbeitsinvaliden und Witwen

Deutschlands jetzt: Nationalsozialistisch«
tdes der deutschen Arbeitsopfer"

i der Wahrung der Frist gehindert worden

h Kenntnis eles Senats zutreffend

und beachtlich. De lerner die Einle. Ier

>n unverzüglich und innerhalb der Frist

132 der RVO. nachgeholt u t, war

auf V einsetzung in den vori-

n Stand n.
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§ 537 RVO. Bewachung eines Domes ist

nicht als versicherungspflichtiger Betrieb

i. S. des § 537 Abs. 1 Nr. 12 RVO. ange¬

sehen worden.

E. der Schiedsstelle beim Verbände der Deut¬

schen BG.en vom 2. Februar 1933 Nr. 1189 32.

Die Berufsgenossenschaft 33 Sp. 292. EuM. Bd. 34

S. 212.

Die Parteien sind elarüb* i ein:, laß mit der

Anstellung zweie*r Wächtei /ur Bewachung eles

Domes während der Nachtzeit ein Bewachungs-

betrieb i. S. der Ni § 537 Abs. 1 RVO.

gegeben ist. Streitig ist nur, ob es sich um die

Bewachung ein« Betriebs- oder Wohnstätte

mdelt. ßs kann keinem Zweifel unterliegen,
elaß eine Kirche nicht als Betriebs- e>der Wohn¬

stätte im Wortsinne des Sprachgebrauchs l><

zeichnet oder angesehen werelen kann. Die B<

hält abe*r aus «-len von ihr vermuteten Ab¬

sichten des Gesetzgebers eine Ausdehnung des

Wortlautes in dem Sinne für möglich unel not-

wenelig, daß damit alle Grundstücke erfaßt

werden. Dem hält das Metrope^litankapitel mit

Recht entgegen, daß ein klarer gesetzlicher
Wortlaut vorliegt unel elieser für die Auslegung
dc>s Gesetzes entscheidend sein muß. Ein Zu¬

rückgehen auf die Absichten eles Ge-setzgebe:
die nicht gleichlaufend mit den Vermutungen
der BG. sein müssen, käme nur dann in Frage,
wenn eler Wortlaut des Gesetzes irgendwelche
Zweifel übei seinen Inhalt zuließe. Es weist

ferner mit Recht darauf hin, daß der Gesetz¬

geber dann, wenn die von eler BG. vermuteten

Absichten tatsächlich bestanden hätten, sehr

leicht die Fassung „Bewachungsbetriebe für

(jrunelstücke unel Gebäude" hätte wählen

können. Der klare Wortlaut des Gesetzes läßt

für eine ausdehnende Ausle^gung keinen Raum.

Da eine Kirche keine Betriebs- oeler Wohnstätte

ist, unterliegt auch eler Betrieb zu ihrer Ueber-

wachung nicht der V.pflicht.

§ 537 RVO. Kaufmännische Unterneh¬

mungen i. S. des § 537 Abs. 2 RVO.

E. des R VA. vom 22. März 1933 — Ia 7993 30.

EuM. Bd. 34 S.8.

Für die Beulteilung der Frage*, ob ein kaufmän¬

nisches Unternehmen über den Umfang des

Kleinbetrieben hinausging, ist nach § 537 Abs. 2

RVO. die Bekm. eles RVA. vom 15. Januar

1912 (AN. el. RVA. J912 S. 5(>4) über die Be¬

stimmung eler kaufm. Unternehmen, welche als

KleMnl*ariebe eler UV. nicht unterliegen, maß¬

gebend. Danach gehen derartige kaufrn. Unter¬

nehmen über den Umfang de*s Kleinbetriebes

hinaus, wenn „in ihnen die Tätigkeit der von

elem Unternehmer beschäftigten Personen im

ganzen jährlich elreihunelei t volle Arbeitstag

(Tagesleistungen) ergibt*. Es ist also in d«

Bekm. für die Beurteilung eler Frage, weloher

Zeitraum bei der Berechnung eler dreihundert

Arbeitstage /u*.rr\inele zu legen ist, weder das

Kalenderjahr noch elas Betriebsjahr zugrund
legt worden. Es kommt vielmehr elarauf an,

> und gegebenenfalls in welchem Zeitpunkt
r Betrieb einen eierartigen Umfang erreicht,

iß in ihm bei voraussichtlich gleichbleibender
Beti iehsweise jährlich dreihundert Arbeitstage
erreicht werden. In Zv. Isfällen wirel dahe

bei eler Beurteilung dea Frage, ob es sich hiei

bei um einen versicherten exler einen unver¬

sicherten Betrieb handelt, der Zeitpunkt des

Unfalls maßgebend sein müssen, und es muß

unter Berücksichtigung der Art und des Um¬

fang des Betriebes, seiner ganzen Anlage,
iner Einrichtungen unel Beschäftigungs-

mö'flichkeiten geprüft werelen, wieviel Leute der

Arbg. jährlich, d. h. im Verlaufe eines Jahres

beschäftigen würde, wenn eler Betrieb in der

Art und dem Umfang weiterbetrieben würde

wie zur Zeit des Unfalls. Wenn diese Schätzung

jährlich dreihundert Arbeitstage ergibt, war der

Betrieb zur Zeit eie Unfalls versicherungs¬

pflichtig.

§§ 537, 922 RVO. Ein Unfall eines Land¬

wirts bei Feuerlöscharbeiten auf seinem

eigenen landwirtschaftlichen Anwesen

ist als landwirtschaftlicher Betriebsunfall

angesehen, obwohl er derOrtsfeuerwehr

angehörte.
E. des RVA. vom 8. März 1933 — Ia 6714/31.

EuM. Bd. 34 S.2.

Nach der Rspr. des RVA. stellen sich die

Rettungsarbeiten bei einem Brande in einem

landw. Anwesen als landw. Betriebsarbeiten dar,

wenn sie von den in diesem Betriebe beschäf¬

tigten Personen, unter Umständen auch wenn

sie von Betnebsfremden geleistet werden (zu

A. EuM. d. RVA. Bd. 15 S. 162 Nr. 83 und

E. 2832 I1, AN. d. RVA. 1915 S. 744). Durch

§ 537 Abs. 1 Nr. 4a ist der Betrieb der Feuer¬

wehren der UnfV. unterstellt worden. Inwieweit

durch diese gesetzliche Regelung die ältere

Rspr. beeinflußt wirel, läßt sich nur nach Lage
des Einzelfalles entscheiden. Jedenfalls lie*gt
nach Ansicht des erkennenden Senats kein An¬

laß vor, einen landw. Unternehmer, der alsbahl

nach Ausbruch eines Brandes in seinem An¬

wesen elaran geht, das Vieh zu retten, und da¬

bei einen Unfall erleidet, selbst wenn er eler

Ortsfeuerwehr angehört, als in den Betrieb der

Feuerwehr eingetreten anzusehen. Der natür¬

lichen Auffassung entspricht *es vielmehr, in

einem solchen Falle nach wie vor anzunehmen,
elaß eler Unternehmer im Rahmen seine*s landw.

Betriebes tätig geworden ist.

§ 547 RVO. Hochöfen- und Röstöfenbe¬

triebe sind Iceine Betriebe des Bergbaus
im Sinne der Nr. 16 Sp. III der Anlage

zur Zweiten BerufskrhVO. vom 11. Fe«

bruar 1929.

E. des RVA. vom 12. Oktober 1933 — Ia 4706131

EuM. Bd. 35 S. 16.

Fs kann riahingestellt bleiben, ob der Kläger

Oberhaupt an einer schweren Staublungen¬
erkrankung leide Denn seine Krankheit ist

nicht nach dem 31. Dezember 1919 in einem in

Nr. 16 der Anl< zur Zweiten BerufskrhVo. vom

11. Februar 1929 verzeichneten Betriebe, insbe-

sonelere nicht in einem Betriebe* des Bergbaus
verursacht worelen. Wie die Ermittlungen er¬

ben haben, war der Kläger vom Jahre 1920

ab nur ne>ch über Tage beschäftigt, unel zwar

vom 1. Juli 192(1 bis S.April 1925 im Hochofen¬

werk H., vom 20. Juli 1925 bis 10. Dezember 1925

als Roster bei der Grube W., vom 2. August
102<> bis 31. Januar 1927 als Röster bei eler
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Grube R., vom 1. Juni 1927 bis zur Arb<

Unfähigkeit am 28. Dezember 1929 als Röster

und Verlader bei der Grube F. W., H. Hoch¬

öfen- unel Röstöfenbetriebe sind aber keine Be¬

triebe des Bergbaus, da es sich bei ihnen nicht

um die Gewinnung des Eisensteins, sondern um

elie weitere Verarbeitung der bereits im Berg¬
bau geförderten Mineralien handelt.

Hiernach sind die erhobenen Entschäeligungs-
ansprüche unbegründet.

§§ 915, 917 RVO. Landwirtschaftliche

Betriebe unterliegen der Versicherungs¬
pflicht ohne jede Rücksicht auf die Größe

des Betriebes, soweit es sich nicht um

kleine Haus- und Ziergärten handelt.

E. des RVA. 23. März 1926 — la 1613. —Breit-

haupt Jahrg. 26 S. 275.

BG. und OVA. hatten die Entschädigung ein«

Verletzten mit der Begründung abgelehnt, er sei

nicht in einem versicherten landw. Betriebe be¬

schäftigt gewesen; denn der fragliche landw.

Betrieb habe weniger als 25 Ar umfaßt. Das

RVA. hat aufgehoben unel an das OVA. zurück¬

verwiesen aus folgenden Gründen:

Der Rentenanspruch des Klägers ist von dem

OVA. um deswillen abgelehnt worden, weil es

sich um einen landw. Betrieb von noch nicht

25 Ar handelte, für den keine Genossenschafts¬

beiträge bezahlt wurden. Diese Auffassung ist

aber irr g, denn die V.pflicht ist von eler Zah¬

lung der Genossenschaftsbeiträge nicht ab¬

hängig. Anscheinend ist das OVA. zu seiner

irrigen Auffassung durch eine unzutreffende

Anwendung des § 917 Abs. 2 RVO. unel der

hierzu von dem RVA. erlassenen E. gelangt.
Es ist allerdings vom RVA. in stäneliger Recht¬

sprechung der Grundsatz aufgestellt, daß im

Sinne eles $ 917 Abs. 2 ein landw. Betrieb dann

nicht anzunehmen ist, wenn das bewirtschaftete

Grundstück nicht mindestens 25 Ar groß ist.

Dabei darf aber nicht übersehen werelen, daß

sich elie^se Bestimmung nur auf kleine Haus¬

und Ziergärten bezieht. Auch bei der E. vom

2h. März 1920, auf welche sich die Beklagte be¬

ruft, hat es sich nach der Auffassung des da¬

mals erkennenelen Senats um einen Hausgarten

gehaneledt. Nur für diese ist eine Grüße von

25 Ar von Beeleutung für die Feststellung eler

Versicherungspflicht. Für lanelw. Betriebe im

allgemeinen ist dagegen die Größe unbeachtlich

(§ 915 RVO.). Auch in einem landw. Zwerg¬
betriebe ist ein Betriebsunfall entschädigungs-
flichtig.
a nun im vorliegenelen Falle bisher keine Er¬

mittlungen darüber angestellt sind, ob es sich

bei dem Grunelbesitz des Klägers nur um einen

Hausgarten oder um eine landw. genutzte
Fläche handelt, so war elie B. de s ( )VA. aufzu¬

heben und die Sache zur weiteren Nachprüfung
unel Entscheidung an das OVA. zurückzuver¬

weisen, das gegebenenfalls auch zu prüfen haben

wirel, ob ein landw. Betriebsunfall vorliegt

§§ 922,539 b RVO. Unfall eines Landwirts

bei seiner Anwesenheit auf dem Land¬

ratsamt zur Erlangung eines Entschul¬

dungsdarlehens auf Grund des Gesetzes

Hilfsmaßnahmen für die notlei-

B1

denden Gebiete des Ostens (Osthilfe¬

gesetz) ist nach § 539b RVO. entschädigt.

E. des RVA. vom 23. März 1933 — Ia 2024 32.

EuM. Bd. 34 S.45.

Der Unfall eles Klügers vom 31. Juli 1931 hat

sich dadurch ereignet, dafi ein Stuhl, eler ihm

im Landratsamt in Seh. zum Sitzen angeboten
worden war, plötzlich zusammenbrach und der

Kläger herunterfiel. Der Kläger hatte sich zum

Landratsamt h^egeben, um sich bei einem B-

amten wegen der Voraussetzungen für el

Stellung eines Antrages auf Gewährung ein«

Entse huldungsdarlehens auf Grunel eles Gesetzes

über Hilfsmaßnahmen für die notleidenden Ge¬

biete des Ostens (Osthilfegesetz) vom 31. März

1931 (RGBl. I S. 117) zu erkundigen. Er hatte

nämlich die Absicht, ein Entschuldungsdarlehen
zur Erleichterung der Kreditverhältnisse sein«

landw. Betriebes aufzunehmen. Der Senat hatte

demnach zu prüfen, ob die vorbereitenelen Maß¬

nahmen das Klägers zm Erlangung des Ent¬

schuldungsdarlehens dem verwaltenden Teile

¦eines lanelw. Betriebes zuzurechnen sind. Der

Senat hat elies bejah l Die nach dem Osthilfe-

gesetz vom 31. März 1931 zulässige landw. Ent-

schulelung hat den Zweck, dem Unternehmer

eines in seinem Bestände gefährdeten landw.

Betriebes die erfolgreiche Fortführung eles Be¬

triebes zu ermöglichen. Es handelt sich also

hier im Gegensatz zu rein persönlichen Ver¬

mögensangelegenheiten eines Unternehmers um

Maßnahmen, elie nur dem landw. Betriebe als

olchem zugute* kommen sollen. Die Vorberei¬

tungen zur Erlangung eines Entschulelungsdar-
lehens sinel elaher dem verwaltenelen Teile des

lanelw. Betriebes zuzurechnen und werden mit¬

hin auf Grunel eles § 549b RVO. von der UnfV.

mit umfaßt. Derartige Verrichtungen stehen

v.rechtlich in einem eleutlichen Gegensatz zu

anderen Besorgungen bei Behörelen, die jeder¬

mann, einerlei, ob er einen lanelw. Betrieb

unterhält oeler nicht, obliegen, wie z. B. die Be¬

zahlung der Einkommen-, Grunel- unel Huus-

steuer oder die Einreichung eines Stunelung

gesuches hierfür (zu vgl. EuM. d. RVA. Bei. 32

S. 370 Nr. 1W)1).
Der weitere Einwanel der Beklagten, elie unfall-

bringenele Tatsache steche zu elem lanelw. Bes¬

triche ele*s Klägers nicht in einem elem Zwecke»

entsprechenelen ertlichen Verhältnis, geht fehl.

Schon aus elem Wortlaut eles § 539b RVO. ist

zu entnehmen, elaß nicht elie» unfallbringenele

Tätigkeit, sondern ehr kaufmännische* und ver¬

waltende Teil des Unternehmens zum versicher¬

ten Betriebe in einem elem Zwecke entsprechen¬
den örtlichen Verhältnis stehen muß. Daß elies

bei lanelw. Betrieben in eier Regel eler Fall ist,

hat das RVA. wiederholt entschieden (zu vgl.
EuM. d. RVA. Bei. 33 S. 7 Nr. ?) und die dai t

angeführten RSpr.).
Da elei Unfall des Klägeas offensichtlich mit

einer Ve-rr ich tung ursächlich zusammenhängt!
elie nach elen vorstehende Ausführungen den

Versicherungsschutz genießt, ist die Beklagte
mit Recht zur Entschäeligung de-s Klägers ver¬

urteilt worden« I ur elie* Annahme eine*s 1;

triebsunfalls ist e*s unerheblich, daß eh>r Ver¬

sicherte einer sogenannten Gefahr des täglichen
I.e*bens erlegen ist (zu vgl. RVOvMitgl. Bd. III

Aufl. S. 52 Anm. 4 zu $ 544).
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§§1278,1696 RVO.Wenn nach derVierten

Notverordnung 5.Teil, Kapitel IV Abschn.1

§ 4 der Berechtigte beim Zusammen¬

treffen von Invalidenrente und Invaliden¬

witwenrente auch nur eine Rente erhält,

so ist Revision zulässig, wenn nicht fest¬

steht,welche Rente die höhere sein würde.

Ist der Versicherungsfall vor dem 1. Ja¬

nuar 1932 eingetreten, gilt § 1278 RVO.

£. des R VA. vom 24. Februar 1934 — Ha 2117133*.

Es war zunächst zu prüfen, ob elie Revision

zulässig ist, das heißt im vorliegenden Fall, ob

<lie Klägerin elurch elie I
.,
soweit der Anspruch

auf Invalidenrente abgelehnt ist, beschwert ist.

Nadi § 4 <ler genannten VO. erhält der B-

lerhtigte nur elie* höchste Rente, wenn elie Vor¬

aussetzungen für mehrere Renten aus eler InvV.

zusammentrete n. Dies gilt gemäfi §11 a. a. O.

auch für Ansprüche' aus V.fällen, elie«, wie hi<

ror dem 1. Januar 1^32 eingetreten sinel, dann,
wenn eler VTr- seinen Bescheid nach eh*m 31. D

ruber 1931 erteilt, es sea denn, dafi eler Re*ntc*n-

antrag vor «lein 1. November 1931 gestellt war.

Im vorliegenden Fall kann einher die Klägerin,
eia dei Antrag nicht vor dem I. Novembei 1931

gestellt ist, nur eine, und /war elie* höchste

Rente aus eler InvV. erhalten. Die Witwenrente

ist ihr zugesprochen. Die* Revision war aber

als zulässig zu erachten, eia zurzeit noch nicht

feststeht, welche Rente elie* höhere sein würde

se>fern eler Anspruch auf InvRente Oberhaupt
begründet sein sollte.

Die* Feststellung eles OVA., elaß eler Anspruch
if eine InvRente deshalb unbegründet sei, weil

die Warteseil nicht erfüllt sei, gibt zu Be*dc*nken

Anlaß. Ist eler Versicherungsfnll, wie das OVA.

annimmt, am 30, Dezember 1931 eingetreten, so

ist $ () a. a. O. nicht anwendbar, wie* $ 11 Abs. 2,

«Ier diesen Paragraphen nicht erwähnt, klar cr-

kenne*n läßt. Danach kommt $ 127$ RVO. alter

I issti] ur «Anwendung, elas heifit, elie Warte

it ist zurückgelegt, wenn mindestens 200 Bei¬

tragswochen, unter <lenekn 100 Pflichtbeitrags"
woehen vorhanden sind, nachgewiesen sinel. Der

Akteninhalt läßt nicht erkennen« «lab der Sach¬

verhalt vom OVA. unter eliesem Gesichtspunkt
geprüft worden ist. Die Auffassung der be*~

klagt<*t\ LVA. in ihrem Schriftsatz vom 27. Fe¬

bruar 1^33 an elas OVA., dafi elie Wartezeit

nicht zurückstehet s*'i, war an sich richtig, da

«lie* beklagte LVA. davon ausgegangen war, «lab

d«er V.fall east im Oktober 1(*32 eingetreten war.

Na«ch«dem aber elas OVA. festgestellt hatte, dafi

«lauernde Invalidität bereits seit dem 30. De*~

zember 1^31 vorlag, war eie*r Anspruch aul

InvRente nach «hau zur Zeit des Eintritts des

V.falles (30, Dezember 1931) geltenden Recht zu

prüfen, soweit nicht $ 11 u O. Abweichungen
hiervon zuläßt.

§ 1583 RVO. Nur eine Benachrichtigung,
die dem Kläger das Recht des Rekurses

gegeben hätte, ist als Ersatz eines Dauer¬

rentenbescheides gemäß § 1583 RVO.

anzusehen.

E. des RVA. vom 1. Dezember 1933 — Ia.

4109 32 11.

Das OVA. bezeichnet seine 1:. ZU Unrecht als

endgültig. DieBekl«agte hätte zwar schon früher,

mit Ablauf der 2 Jahre nach dem am 9. Februar

1925 erfolgten Unfälle die Dauerrente festsetzen

müssen. Sie hat elurch dieses Versehen gegen

elie Bestimmung des § 1585 RVO. verstoßen.

Dem Klager ist eladurch aber kein Schaden er-

wachsen, da er die hohe Rente von 75 v. H. die

ganze Zeit über bezogen hat. Die Umwandlung
einer vorläufigen Rente in eine Dauerrente ge-

schiebt elurch einen Bescheid, der der Bestim¬

mung des $ 1583 RVO. zu entsprechen hat. Das

OVA. erblickt einen solchen Bescheid unter Be¬

rufung auf elie E. vom 20. März 1930 (EuM.
Bd. 27 S. 34 ff.) in eler Benachrichtigung vom

13. Dezember 1931 über Wegfall der Kinderzu¬

lage. Diese Benachrichtigung konnte aber nicht

als erster Dauerrentenbescheid angesehen
werden, da diese Mitteilung sich nicht mit de*r

eigentlichen Unfallrente anläßlich des Unfalls

befaßte, sondern lediglich mit der Zulage zur

eigentlichen Rente. Der Kläger hätte diese Be¬

nachrichtigung gar nicht nach Spruch des OVA.

mit elem Rekurs anfechten können, da der Re¬

kurs hinsichtlich Kinderzulagen nach § 1700

Nr. 12 RVO. ausgeschlossen ist. Nur eine Be¬

nachrichtigung die elem Klüger das Recht eles

Rekurses gegeben hätte, wäre als Ersatz eines

Dauerrentenbescheides gemäß § 1583 RVO. an¬

zusehen gewesen. Die Beklagte hat in eler

Zwischenzeit, am 17. August I926f auch noch

einen Umrechnungsbescheid erteilt. Aber auch

«lieser Bescheid ist nicht ein Bescheid ent¬

sprechend der Vorschrift des § 1583 RVO., der

eine Dauerrente erstmalig festsetzt (vgl. Breit¬

haupt, Jahrbuch Bei. 16 S. 288, AN. 1930 S. 205).
Somit hat die Beklagte, wenn auch verspätet,
die Dauerrente das erstemal durch elen Be¬

scheid vom 29. Januar 1932 festgesetzt. Der

Rekurs ist elemzufolge zulässig.

§ 1585 RVO. Gewährt die Berufsge¬
nossenschaft Rente, ohne in ihrem Be¬

scheid über die vorläufige Rente be¬

stimmte Unfallfolgen anzuerkennen, so

ist eine Bindung derBerufsgenossenschaft
nur insoweit anzunehmen, als sie die

durch den Unfall hervorgerufenen, etwa

noch bestehenden organischen Schädi¬

gungen als Unfallfolge zu entschädigen
hat.

E. des RVA. vom 17. November 1932 — Ia

9342 32\

Das RVA. ist der angefochtenen E. im Ergebnis

beigetreten. Es hat auf Grund eler Gutachten

dea Psychiatrischen und Nervenklinik in Breslau

vom 10. Oktober 1931 unel des Provinzial-Meeli-

zinalrats Professor Dr. H. vom 13. Mai 1932 elie

Ueberzeugung eu langt, daß nnchwvisban* orga¬

nische Folgen «les Unfalls vom 22. März 192S

nicht mt*hr be*stehen. Insbesorvlei ist das

früher im Anschluß an elie Eindellung el.

Schäele*lka])sed vorhanden gewesene Symptom
dei Pupillenveräiklerung unel Störung der Herz¬

aktion bei Druck auf die* N«arbengeffend nicht

mehr vorhanden. Die Auffassung des OVA.,

daß infolge der Eindellung noch Beschwerden

beistehen, ist nach elem Gutachten nicht zu b»

gründen. Die bestehenden hysterisedien 1 Er¬

scheinungen sind e>maßL bedingt unel

können, wie «lie Vorinstan/en zutreffend ausge-
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führt hal>en, nicht als Folge des Unfalls im

R«echtssinne angesehen werden (zu vgl.
E. 3238 I, AN. 1926 S. 480, EuM. Bd. 20 S. 99).

Die Beklagte ist auch nicht etwa aus dein

< irunde zur Entschädigung dies« krankhaften

Erscheinungen verpachtet, weil sie früher dem

Kläger ehe Vollrente* als vorläufige Rente ge¬

währt hat. Sie hat in elem Bescheide über «lie

vorläufige Rente, anstatt sich klar über die

Unfallfolgen auszusprechen, überhaupt keine

Unfallfolgen aufgeführt Daraus ist aber nicht

zu entnehmen, daß sie die nach den ärztlichen

Gutachten eler ärztlichen Sachverständigen da¬

mals schon vorhandenen hysterischen Erschei¬

nungen entgeg«en der Rechtsübung als Unfall¬

folgen anerkennen und auch dafür elen Kläger

entschädigen wollte. Da offenbar damals die in

erster Linie als Unfallfolge in Betracht kom¬

mende Eindellung el« Schädels entschädigt

werden sollte*, war bei Peststellung eler Dauer

rente eine Bindung eler Beklagten nur insoweit

vorhanden, als sie auch weiterhin die etwa noch

bestehenden organischen Schäeligungen als Un¬

fallfolgt zu entschädigen hatte, im übrigen aber

frei nachprüfen konnte, ob elie» sonstigen krank¬

haften Erscheinungen Unfallfolgen sind (zu vgl.
E. 4522, AN. 1933 S. IV I? EuM. Bei. 33

S. 286). Da sowohl organische Schäeligungen
nicht mehr nachweisbar waren, als auch, wie

oben ausgeführt, elie* sonstigen Störungen nicht

als UnfalTfolgen zu betrachten waren, wäre* die*

Beklagte* an sich berechtigt gewesen, die Rente

zu entziehen. Wenn sie dem Kläger ohne* g

setzliclu* Grundlage lediglich aus sozialen Grün¬

den eine Dauerrente von 30 V. H. gewährt hat,

so ist sie dem Kläger entgegengekommen.
J<edenfalls bestand für das RVA. kein Anlaß,

dem Kläger eine höhere Rente zu gewähren.

§ 1613 RVO. Bei Wanderversicherten gilt
die aus den Rententeilen der AngV. und

der InvV. zusammengesetzte Leistung

grundsätzlich als bei demjenigen Ver¬

sicherungszweig beantragt, aus dem sie

nach dem Gesetz zu leisten ist. Es ist da¬

her im allgemeinen unschädlich, wenn

der an die InvV. zu richtende Antrag zu¬

nächst bei der AngV. angebracht wird.

E. des R VA. vom 31. August 1933 — IIa 6590 32.

EuM. lid. 35 S. 93.

Nach S 1613 Abs. 1 RVO. sind Anträge auf «lie*

Leistungen «1er InvV. an elas VA. od« r an die

V.Anst. zu richten. Entsprechendes gut für elie

AngV. $ 214 Abs. 1 des AVG schreibt vor,

«laß Anträge aut Leistungen an die RfA. oder

an elas VA. zu richten sind. Sowohl in der

InvV. wie in der «AngV. wird dem Eingang de

Anti beim VA. der Eingang bei einer an¬

deren deutschten Behörde gleichgestellt. Außer¬

dem kann in eler InvV. der Antrag h bei

einem Organ eler Vir., in eler «AngV. bei einem

Organ «Ier RfA. gestellt werelen (zu vgl. S 161

\I>s. 5 RVO., § 214 Abs. 4 AVG.). Aus dieser

Regelung ergibt ch, daß di G«esetzgeb
zwar bestr«ebt ist, den Versicherter* die Stellun

>n Anträgen möglichst zu erleichtern, dafi abe

grundsätzlich Anträge aut Leistungen der lnv\

von solchen «aul Leistungen der AngV. zu untei

beiden sind, und dafi d«emgemäß ein Anti

uf Leistungen eler AngV., eier sich später im

Feststellungsverfahren eh AngV. als unbeg¬

ründet erweist, nicht ohne weitei Js Antrag
uf Leistungen eler InvV. anzusehen ist. Es

fragt sich nun, ob «lies auch zu «gelten hat, wenn

ein Wanelerversicherter, el. h. ein Versicherter,

der in eler InvV. und AngV. Beitrag- leistet

hat, oder dessen Hinterbliebene in der unzu-

treffenelen Annahme, elie Wartezeit eler AngV.

se'i erfüllt und «die Anwartschaft aufrechterhalten,

einen Antrag auf Gewährung eler Leistungen
eler AngV. zuzüglich des Steigetung&betrag<
eler InvV. gestellt haben, währenel nur die Lei¬

stungen der InvV. zuzüglich ele*s Steisjerungs-

betrag<es eler AngV. in Frage kommen. Das

muß verneint werden.

Nach $ 1254a RVO., § 27 AVG. haben der

Wnnelervei sie heu te unel seine 1 Unterbliebenen,

selbst wenn sowohl in der AngV. wie* audi in

eler InvV. elie Voraussetzungen für elie Gewäh¬

rung der L«eistungen erfüllt sind, nur Anspruch
auf elie* Leistungen der AngV., zu denen für die

anrechnungsfähig«en Beiträge dei InvV. eler

Steigerungsbetrag dieser Versi«cherung hinzu¬

tritt. Das früher elem Berechtigten in di«esem

Falle zustehende Recht, nach seinem Belieben

e*ntweder elie Leistungen eler AngV. oeler eler

InvV. zu wählen, ist elurch elie VO. über Ver¬

einfachungen in der Sozialversicherung vom

30. Oktober 1923 (RGBl. I S. 1057) beseitigt
worelen. Fs gibt nach elem gritenden Rechte

stets nur eine aus zwei Re>ntenteilen zusammen¬

setzte* Leistung, für eieren Einführung der

Grundgedanke maßgebend war, elaß elen Wan-

derversicherten unel ihren Hinterbliebenen im

allg«emeinen nur ein einheitlicher Versicherungs-

se*hutz für elen Fall eler Invalidität, eler Berufs¬

unfähigkeit unel eles Alters sowie* des Toeles eles

Ernährers zu g<ew«ähren ist («zu vergl. Bericht

d<es Ausschusses für soziale «Angelegenheiten
über elen Entwurf eine*s Gesetzes ZUT Aenderung
des Versicherung so ese^tzes für «Angestellte
Drucksache des Deutschen Reichstags Nr. 5(H>3,

I. Wahlperiode 1920 22 S. 15). Diese zusammen¬

gesetzte Leistung ist bei demjenigen Versich«

rungszweig zu beantragen, aus dem die Haupt¬
teile «1er Rente zu gewährten sind. Denn aus

diesem Versich<erungszw<eig erhält der Bere«ch-

tigte* als Ergänzung aueh die Steigerungsbe
traue* der arideren V. (zu vergl. $ 57 AVG.,

§ 1290a RVO.). Sonach k .mmt bei der WanderV.

als Polge «Um Gewährung einer einheitlichen

istung aus eler AngV. und de*r InvV. ste*ts

nur ein L«eistungsantrag in Betra«cht. Wirel

di«eser Antrag, was bei eler für den Laien nieht

leicht verständlichen Fassung der Voirsduriften

über WanderV. häufiger vorkommen mau,

irrigerweise statt bei der InvV. bei d«er AngV.

angebracht oder umgekehrt, so kann e*s mit

Rücksicht aut die* engt Verknüpfung beider

rsicherungszweige in der WanderV. rn

möglich elem Willen des ( bers en

sprechen, dafi eler bei dem falschen V.zweig g«e-

stellte Anti kg als rechtsunwirksam und als

ni«cht vorhanden angesehen wird. Vielmehr muß

ils die natürliche1, aueh vom G<esetzgebei
wollte Folge des in dem $ 27 AVG. und

^ 1254a RV<). zum rsdruck gekommenen
Grundsatzes der zusamm etzten Leistung

an. hen werden, tfi el« ir\ dem einen

V. teilte* Antrag i Wanden ichei
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ten oder seinei Hinterbliebenen grundsätzlich
ai enereller Antrag zu gelten hat, eler sowohl

«lie- Leistungen aus eler AngV. wie die dazi

hörigen L«eistungen der InvV. umfaßt unel si<

gegen den VTr. der InvV. oeler der AngV.
Helltet, dem few«eils die L«eistungspflicht obliegt.
I) rtm<engesetzte Leistung gilt einher als

bei elemjenigen V.zweig beantragt, aus elem sie*

nach elem Gesetz zu leisten ist (zu vgl. Dersch,
Komm, zum AVG., Dritte Aufl. S. 704 Anm. 5b

Abs. 2 zu $ 214). In Fällen eler WarvlerV. ist

ch im allgemeinen unschädlich, wenn

<ie-r B iitigte sich statt nn die InvV. zunächst

an elie AngV. wendet. Denn stellt sich heraus,

elaß nicht elie AngV., sondern elie InvV. elie

Leistungen zu gewähren hat, so benlarf es zur

Einleitung ele*s Feststellungsverfnhrens in eler

InvV. keines neuen Antrags, sonelern e*s genügt
nach elem Ve>rhe*rge*sagte*n, elaß eler vorhanelene*

Antrag als für elie InvV. bestimmt an elie

LVAnst. al>ge4ge ben wirel, mag er auch ein

formularmüßiger Antrag auf Leistung«en de*r

AngV. sean. Eine Ausnahme hiervon greift nur

elann Platz, wenn von vornherein feststeht, daß

<le*r Berechtigte keine* zusammengesetzte

Leistung aus der AngV. und InvV. be*gehrt,
»ndern nur eine Leistung der Angv. oeler InvV.

Das wirel z. B. dann eler Fall sein, wenn der

Be*re*chtigte* auselrücklich auf elie» Ergänzungs-
h*istung eler Steigerungsbeträge verzichtet oder

aus /meieren Grünelen zunächst nur die Leistun¬

gen eine*s V.zweigen in Frage kommen. Hier

kann der erste Leistungsantran nicht als gene¬

reller Antrag behanelelt werelen, unel es beMlarf

elann, wenn später aul elen arideren V.zweig
zurückgegriffen wirel, eines neuen Antrages. Im

ve>rlie*genelen Falle aber erscheint es billig unel

unbedenklich, elen Antrag vom 11. Februar 1930

als einen einheitlichen Antrag anzusehen, eler

se>wohl elie Leistungen eler AngV. wie der InvV.

umfaßt und daher zur Einleitung eines Feststel¬

lungsverfahrens der InvV. geeignet war. Die

Ve>rschrift des JsJ 1 öl3 RVO. steht einer solchen

Behanellung de*s Antrags vom 11. Februar 1930

nicht e*ntge*gen. Denn eler Antrag ist gemäß
$ 1013 Abs. 1 RVO. beim VA. gestellt worden.

Aber auch wenn der Antrag beim Vertrauens¬

mann eler RfA. angebracht worden wäre, würde

den Erforele*rnissen eles § 1Ö13 RVO. genügt
sein. Nach Abs. 5 dieser Vorschrift ist <ler Ein¬

gang eles Antrags bei einem Organ eler VTr.

elem Eingang beim VA. gleichzuachten. VTr.

im Sinne dieser Vorschrift sinel nun aber nicht

nur elie VTr. der RVO., sondern, eia eler BegriH
im weitesten Sinne auszulegen ist, gehört zu

ihnen auch elie RfA.. Ein beim Vertrauensmann,
el. h. bei einem Organ eler RfA. gestellter An¬

trag kann also gemäß $ 1Ö13 Abs. 5 RVO. ein

ordnungsmäßiger Antrag auf elie Leistungen
«Ier InvV. sein.

Beelurfte es sonach im vorliegenden Falte für

das Feststellungsverfahren eler InvV. nicht mehr

ein«es neuen Antrags, sondern war ein aus¬

reichender Antrag bereits am II. Februar 1930

teilt worden, so ist «1er Rentenbeginn nicht

nach elen Vorschriften «1» Vierten NotVO.,

»ndern nach elem $ 1263 RVO zu beurteilen.

Danach haben ehe Kläger die Waisenrenten seit

dem ersten Tage d«?s Monats zu beanspruchten,
in ele-n der Todestag ihres V ilso seit

m 1. Juli 192 Demgemäß unt«erlagen elie

angefochtene' VorE. und eler Besch. der Be¬

klagten wegen unrichtiger Anwendung d«es be-

stehenelen Rechts der Aufhebung, unel es waren

elen Klägern elie Waisenrenten vom 1. Juli 1929

b zu gewähren.

§ 89f Satz. RK. Anrechnung von Ein¬

kommen auf die Knappschaftspension.
Kapitalabschreibungen können bei der

Berechnung des Einkommens i. S. der

Ruhensbestimmungen der Satzung nicht

berücksichtigt werden.

E. des R VA. vom 5. Oktober 1933 IUa Kn. 15661

32 2.

Das Knappschafts-OVA. ist zutreffenel davon

ausgegangen, elaß elie vom Kläger behauptete
Uebertragung des Zigarrengeschäfts auf seinen

Sohn nach § 89f der Satzung die Berücksichti¬

gung des Einkommens beim Ruhen der Inva-

lielenpension nicht ausschließt. Denn das

Knappschafts-OVA. konnte ohne die Grenzen

des Rechts eler freien Beweiswüreligung zu

überschreiten annehmen, daß eine ernstlich ge¬

meinte Auseinandersetzung über elas Geschäft

zwischen Vater und Sohn nicht stattgefunden
hat (zu vgl. E. Illa Kn. 1283/32/3 — in Sachen

Sehr.). Dagegen ist die Feststellung d«es Knapp-
se hafts~OVA., daß aus dem Zigarrengeschäft
ein Einkommen erzielt wurde, das mindestens

90 v. H. des durchschnittlichen Jahresarbeits-

verelienstes eler höchsten Lohngruppe, der der

Kläger angehört hatte, betrug und daß daher

ehe Invpension des Klägers nach § 89b der

Satzung vom 1. Januar 1931 ruhe, nicht be-

elenkenfrei. Das Knappschafts-OVA. hätte bei

Anwendung der genannten Satzungsbestim¬
mung nach eler ständigen Rechtsprechung ele»s

RVA. elas tatsächliche Einkommen des Klägers
bzw. seines Sohn«es aus dem Zigarrengeschäft
ermitteln müssen (zu vgl. E. Hla Kn. 1203/

31/3 in Sachen L.). Zu eliesem Zweck hätte das

Knappschafts-OVA. für die gesamte Zeit, für

welche eine Anwendung der Ruhensbestimmun¬

gen eler Satzung in Frage kommt, die Ein¬

nahmen und elie bezugsfahigen Ausgaben zah¬

lenmäßig teststellen müssen (zu vgl. u. a. auch

elie E. Illa Kn. 1440/31/2 in Sachen R. und 1539/

313 in Sachen O.). Wegen ungenügender Sach¬

aufklärung war daher die angefochtene Ent¬

scheidung an das Knappschafts-OVA. zurück¬

zuverweisen. Bei der neuen Behanellung der

Sache wird das Knappschafts-OVA. zu be¬

eichten haben, elaß Kapitalsabschreibungen bei

r Berechnung des Einkommens im Sinne der

Ruhensbestimmungen der Satzung nicht be¬

rücksichtigt werden können (zu vgl. E. Illa Kn.

1277 31 3 in Sachen K.f nach welcher Abzüge
für Substanzverlust unzulässig sind).

Die Vorschrift des § 1 Abs. 2 Art. 1 Kap. II

Erster Teil der ArblHV- vom 14. Juni 1932

(RGBl. I S. 273,274), nach der der Kinder¬

zuschuß 90 Reichsmark im Jahre beträgt,

gilt, wenn die Voraussetzungen dafür

erst nach dem Inkrafttreten der NotVO.

erfüllt sind, auch für vordem 30.Juni 1932

beantragte Versicherungsleistungen.

E. des RVA. vom 18. Juli 1933 — Ha 2896. 33.

EuM. Band 35 S. 33.
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